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STEFAN LINK 

Zur Aussetzung neugeborener Kinder in Sparta 

Als eines der besonders harschen und damit zugleich besonders charakteristischen 
Merkmale der spartanischen Erziehung galt schon in der Antike und gilt im allgemei
nen noch heute deren er ter Akt: die staatlich ger g Ite Form der Kinde aussetzung. 
Wir kennen sie aus der Biographie, die Plu tarch dem mythischen spartanischen Ge
setzgeber Lykurg widmete. Bei der Darstellung seines Reformwerks bettete er die 
Kindesaussetzung als eine der lykurgischen Erfindungen konsequent in denselben 
sachlichen Zusammenhang ein, in den er auch seine übrigen Bestimmungen zu Ehe
leben und Erziehung stellte: Fluchtpunkt für alle diese Gesetze, so Plutarch, sei die 
Heranbildung kräftiger Krieger und die nicht enden wollende Auslese der Besten ge
wesen. Schon die spartanischen Ehesitten erläuterte er von einem rein erbbiologischen 
Standpunkt allS; am un erhiillte tell tritt der wohl in der Bemerkung hervor, daß Ly
kurg den außerehelichen Ge. chlecht 'verkehr gestattet habe, wenn dabei ein tüchtiger 
Mann eine gebärfreudige Frau schwängere, gleichsam um ein fruchtbares Land zu be
pflanzen und tüchtige Kinder zu erzeugen 1. Aus demselben Blickwinkel berichtete er 
dann über die Aussetzung schwächlicher und mißgestalteter Neugeborener, die, wie er 
erläuterte, gleichermaßen mit Rücksicht auf das Kind wie auch mit Rücksicht auf die 
Gemeinschaft als ganze stattfand: Für das körperlich untaugliche Neugeborene selbst 
sei sein Leben ohnehin nicht lebenswert, und auch für den Staat sei es besser, wenn es 
gar nicht erst heranwüchse. Und unter nicht weniger eugenischen Gesichtspunkten 
erklärte er auch die Besonderheiten der spartanischen Kleinkindpflege, denen er sich 
im Anschluß zuwandte: In Wein statt in Wasser, so erläuterte er etwa, würden die 
Neugeborenen gebadet, weil epileptische oder sonstwie kränkliche dabei sofort ab
stürben, während die gesunden nur umso kräftiger würden; und auch die windelfreie 
Aufzucht, die spartanische Ammen praktizierten, diente nach seinen Ausführungen 
dazu, schon die jüngsten Kinder zu körperlicher Tüchtigkeit heranzubilden2. 

Unter djesem Leitgedanken, der Vorstellung also, Lykurgs ebenso weit. ichliges 
wie dauerhaftes Gesetze 'werk habe (neben vielem ander 11) auch die spartanische 
Volksgesundheit umfassend geschützt, beschrieb Plutarch die Kindesaussetzung im 
einzelnen wie folgt: 

To Oe Yf.vv1l8ev OUK ~v KUPW<; <> Yf.vvljou<; 'tpe<pf.lv, UAA: E<pf.Pf. AUßrov ci<; 1:6nov 
'ttvu AeOXllv KUAOUIlf.VOV EV cP Ku8ljllf.VOl 1:COV <pllAf.'tCOV oi npmßu'tu'tol KU'tU
llu86v'tf.<; to natOapwv, ci Ilev f.unuye<; r.t1l KUt püllluAeov, tpe<pf.lv EKeAf.1l0V, 
KAllPOV uutip tCOV EVUKWXlAtülV npOOVf.tIlUVtf.<;. Ei 0' uYf.vve<; KUt alloP<Pov, 

1 Plut., Lyk. 16, 1-2. Zur hier vertretenen Deutung vgl. S. Link, Der Kosmos Sparta, Darm
stadt 1994, 39-40. 

2 Angeblich behinderte die Wickelung die freie Entfaltung des Körpers. 
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UTCETCfllTCOV Ei<; 'tU<; AeyOUIlEVU<; 'ATCOSE'tU<;, TCUPU TU:0Yf'tOV ßUPuSpmOll 'tOTCOV, 00<; 
OÜ'tf U1Hrp SllV allftVOV OÜ'tE 'tTI TCOAft 'tO 111] KUAW<; fUSU<; E~ UPXll<; TCPO<; fUf~iuv 
KUt pmllllV TCfqJUKO<;. 

"Das zur Welt Gekommene aufzuziehen (oder nicht) unterlag nicht der Entschei
dung des Erzeugers, sondern er nahm es und brachte es an einen Ort, Lesche genannt, 
wo die Ältesten der Phylen genossen saßen und das Kind untersuchten. War es wohl
gebaut und kräftig, ordneten sie an, es aufzuziehen, und wiesen ihm eines der 9.000 
Landlose zu\ war es aber schwächlich und mißgestaltet, ließen sie es zu den soge
nannten Apothetai bringen, einem Felsabgrund am Taygetos. Denn sie meinten, für 
ein We. eil, das von Anfang an nicht zu Gesundheit und Körperkraft befähigt ei sei 
es besser, nicht zu leben . owohl um . eineJ' selbst als auch um des Staates willen"4. 

In der modernen Forschung hat diese Darstellung seit eh und je ebenso heftige 
Zustimmung wie Ablehnung hervorgerufen. Zumeist zeigte man sich von ihr befrie
digt (denn ihr etatistischer Zug fügt sich vorzüglich in das ein, was auch sonst als ty
pisch gilt für das Verhältnis zwischen Einzelnem und Staat in SpartaS); beinahe 

3 Diese Behauptung macht deutlich, dnß Plutarch, obwohl er VOll den "Kindern" sprach, 
tatsächlich allein die Söhne vor Augcn haue; so überz.eugend P. Rou seI, L'exposition des 
ellJal.lls aSporte. REA 45 (1943) 16, und D. M. MaeDowell, Spartan Law, Edinburgh 19 6,71: 
Landlose wurden nach dem Mythos, an den Phllarch glaubte, nur den mällil lichen Spartiaten 
zugetei lt (zu diesem Mylhos s. u.). 

4 PllIl., Lyk. 16. 1-2; einen Überblick übel' die ältere Forschung zur Kindesau setZlIng bietet 
Rou~se l , L 'exposition (0. Anm. 3) 5ff.; eine Zusammcnstellung neuel'Cr Beiträge findet sich bei 

. Paucrson • .. Not Worth the Reol'ill!! .. ,' The COl/ses of Illfollt Exposllre il/ At/dem Oreece, 
TAPhA 115 (1985) 103, Anm. 2. 

5 Vgl. etwa W. Wachsl1lolh, Hellenische Alt rf/lUl/I.I'kl/lule II, Halle 1829,353: "Die Väl rli
che Gewalt mußl in dem eiben Maaße gering im Verhällniß der Familie zum Staate scyn. als 
die Ehegen sscnschaft wenig geschl ssen war. Dic Kindausserzung ward in Sparta, wie bei den 
[ibrigen Hellellen. aber U11l0!' Aufsichl des StMtes, geübl ... '" ähnlich K.-O. Müller, Die Dorier 
rH- lV, Hilc1e. heim 1844 (Nd. 19 9),294: , bein neugcborne Kind leben bleiben sollte, oder 
all7.uschwächlich sei, cntschied bekanntlicb in Lakedllm n der Staat ... So zeigt , ich s hon 
hierin der große Einfluß des Gemeinwesens auf die Erziehung aller Individuen" . Ähnlich auch 
G. Gi Iberl, HC/Ildbllch (MT' griechisch el/ S/{/{/(sal'ertiimer I, Leipzig 1881. 67, lind R. Toll ,Un
tersuc/umgen zur Killdesaussetzung bei den Griechen, Bre Inu 1941, 24; R. Garland, The Eye 01 
the /Jelwldel', London 1995, 14, und !luch noch S. B. Pomüroy rückt in ihrem neuesten Buch, 
Families in Classical and Hellenistic Oreece, Oxford 1997,48, den Abschnitt zur spartanischen 
Familie und Kindesaussetzung unter den Titel "Public and Private" und stellt vor diesem Hin
tergrund l'e.J t: "Lycurgus orgnnizcd the Sparlans into one arlificinl family . ... In lhi s p eudo-fa
mily. Ill Cl rriage ~lJId pal'enlhood ex i ' ted primarily for Ul purpose 01' reprod ucing heallhy 
warriol' to lh good of the ~la te. The deci sion whether to raise babies was in the hands of the 
stlue immediatcly . . ,,". Den von PIlIlarch klar k n talienen Gegensat7. z.wi chen privater und 
sta!lllic'h-ört'cmlichcr El1lseheidungsfindung verwischt - ZUIll Nachteil 'einer Deutung - le
diglich ß. W. Leist, Oriiko·jwli.l'che RechJsge.l'chichte, Jena 1884 (Nd. Aulen 1964) 59: "So wie 
diese Macht (seil. die Ent h idung, gewa lt Uber Leben und Tod des eigenen Kindes) beim 
henillgewachsenen Kind im römi~chen Rechte sich durch das Cognatengerichl begrenzt findet , 
~o hat das sparta ll ische Recht in ganz. gleich!\rtiger Wei e da. väterliche Aussetzung. recht 
durch. die in der L 'che versammelte ippe limilirl. Plutarch nennt di welche über die Aus:et
zungsfrage zu entscheiden haben, die Phy1eten; aber gewiss sind darunter zunächst die Anchis-
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ebenso oft jedoch wurde sie verharmlost (denn die massenhafte Euthanasie von Staats 
wegen wirkt doch sehr menschenverachtend)6 . Beide Tendenzen zugleich vereinigt 
etwa die Deutung von G. Glotz: So harsch, wie es scheinen könnte, sei die Auswahl 
nicht gewesen, weil sie sich immer nur auf den Erstgeborenen als präsumtiven Erben 
des Landloses erstreckt habe; bei den übrigen Kindern sei es für den Staat gleichgültig 
gewesen, ob sie ausgesetzt wurden oder heranwuchsen. Bei dem Erstgeborenen aber 
sei die Kontrolle tatsächlich in aller Strenge vollzogen worden und habe wirklich dar
auf gezielt, möglichst alle zukünftigen "Versager" herauszufiltern: "Si donc Sparte se 
distingue des autres villes ... , c'est que la puissance publique y intervient, non pas 
pour sauver le plus grand nombre des enfants que leur pere desirait abandonner, mais, 
au contraire, pour condamner enc r quetque -un des enfaol que tellr pere elait t nIe 
de laisser vivre"7. Be chönigcnd oder verharmlosend wirken dagegen die Ein chäL
zungen bzw. Entschuldigungen von U. Kahrstedt ("So, wie sie sich die Theoretiker 
und Literalen schaudernd vorge telll haben, [wird die Killde aussetzung in Sparta] ... 
woht ni gewesen sein .8), M. Delcourt (die die Einrichtung als einen Ver lIch, den 
Zorn der Götter abzuwenden, wenigstens verständlich zu machen sucht9) oder P. 
Roussel: " ... nous sommes trap mal instruits de l'evolution sociale aSparte pour 
affirmer, d'apres un texte unique se rapportant a une epoque mal determinee, qu'a au
cun moment il n'y eut des accommodements entre les draits que rec1amait la famille 
et ceux que s'arrogeait l'13,tat"10. 

Eine besonders tiefgreifende Form des Widerspruchs hat Plutarchs Darstellung je
doch von einer ganz anderen Seite erfahren, nämlich von seiten derer, die ihr von 
vornherein jede Historizität absprechen. Diese Ansicht hat neuerdings beträchtlich an 
Kraft gewonnen, denn mit einem beachtlichen argumentativen Aufwand, unter Heran
ziehung von Quellen, die in diesem Zusammenhang bisher unberücksichtigt geblieben 
sind, und mit Hilfe einer feinen Differenzierung von "fact" und "fiction" hat es M. 
Huys jüngst unternommen, Plutarchs Bericht als reine Erfindung zu erweisen 11. Seine 
Argumente seien im folgenden vorgestellt und auf ihre Tragfähigkeit hin geprüft. 

Zunächst einmal stellt er fest, daß der spartanische Gesetzgeber Lykurg eine Figur 
ist, die sich dem historischen Zugriff völlig entzieht. Ihn, wie Plutarch es tut, als Ur
heber des Kindesaussetzungsverfahrens herauszustellen, könne daher nicht mehr sein 

teis zu verstehen. Handelt es sich ja doch darum, ob in dem Kinde ein ihr Erbrecht Modificiren
der in die familie aufgenommen werden soll". 

6 Daneben hat Plularchs BeSChreibung selbstverständlich noch andere Einschätzungen er
fahren wie etwa die von J. O. Wichmann, Commentatio academica qua mos Graecorum infan
tes exponendi, Wittemberg 1753, 14, der sich darüber entrüstete, daß diese Sitte des spartani
schen laate ' unwürdig g 'we~en ci. 

7 Art. Expo iuo. in: Darembcrg-Saglio. DicliO/lllaire 937 b. 
8 arie llisches Staatsr!: '1111, ölungen 1922. 127. 
9 terililes mY.I'ltfr ieuses & /1(/; ·StIllCe.\' IIwM/iqlles dans l'antiquite classique, 1938,37-41; 

gefolgt von M. Clauss, Sparta, München 1983, 143. Bereits Gariand, Eye offhe Beholder (0. 
Anm. 5) 67, wunderte sich indessen darüber, daß die Spartaner im Zusammenhang mit der Aus
setzung dieser nicht gottgefälligen Kinder auf alle reinigenden Riten verzichteten - ein ins 
Auge fallende. Indiz, la. gegen die vorgetragene Deutung spricht. 

10 ~'exposiliofl (0. Anm. 3) 17. 
11 M . Huys. Tlle 5;}(1I'/c1/1 Praclice oJ Se/ec/ille Infantieide and its Parallels in Ancient Uto

pian Tradition , AncSoc 24 (1996) 47-74. 
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als "legendary condensation"12. Doch verfolgt Huys diesen Gedanken nicht weiter, 
denn er gesteht selbst zu, daß aus dieser weitgehend unstrittigen Sachlage kein Argu
ment für oder gegen die Historizität der Kindesaussetzung zu gewinnen ist. Wie in 
vielen anderen Fällen 13, gilt es nämlich auch und gerade im Falle von Sparta, zwi
schen dem legendären Gesetzgeber oder Inaugurator und dem vorliegenden Gesetz 
bzw. der bestehenden Institution zu unterscheiden: Daß es der weise Lykurg war, der 
die jeweils bestehenden Zustände durch seine Gesetzgebung herbeigeführt habe, be
haupteten die Spartaner auch in fast allen anderen Fällen, in denen es darum ging, 
Gegebenheiten der klassischen Zeit historisch herzuleiten oder Neuerungen kaschie
rend zu rechtfertigen 14. Daher stellt der legendäre Charakter dieser Begründung die 
Historizität der Institutionen, Gesetze und Verhältnisse durchaus nicht in Frage. Zu 
Recht trennt denn auch Huys das eine von dem anderen und stellt fest: " .... the que
stion remains whether the institution ass u chis historical. l5" 

Weniger konsequent verfährt er freilich, wenn er, um in dieser Frage weiterzu
kommen, argumentatives Gewicht auf die Feststellung legt, daß Plutarch in seiner 
Darstellung des Aussetzungsverfahrens offenbar zwei verschiedene Dinge miteinan
der verflocht: die Tauglichkeitsprüfung an sich und die Zuweisung eines staatlichen 
Landloses. Zwar scheint Huys' Zweifel an dem nachgerade staatswirtschaftlich anmu
tenden Bodenrecht, an das Plutarch glaubte und als dessen Bestandteil er die Zuwei
sung von Landl sen an Neugeborene sah, vor dem Hintergrund der neueren Untersu
chungen zur sp3nanischen Agrarverfa c ltng voll und ganz berechligt16; doch pd ht 
dies durchaus nicht, wie Huys will, gegen die Historizität auch der zweiten Nachricht, 
im Gegenteil: Gerade die Tatsache, daß Plutarch (oder sein Gewährsmann), wie auch 
Huys annimmt, zwei völlig ver s chi e den e Erzählungen miteinander ver-

12 Huys, Spartan Practice ofSeleetive Illfallii ide (0. Anm. 11) 50. 
13 V gl. dazu etwa die Geselzgebung der Loher, die sie auf einen schwerlich historischen 

Gesetzgeber namens Zaleukos zurückführten. Zur Historizität der Gesetze selbst vgl. neben S. 
Link, Die Gesetzgebung des Zaleukos im epizephyrischen Loh'oi, Klio 74 (1992) 11-24, neuer
dings auch W. Schmitz, Der nomos moicheias. Das athenische Gesetz über den Ehebruch, ZRG 
114 (1997) 114f. 

14 Vgl. allein - ein Beispiel für viele - die voneinander abweichenden und sich daher 
schon selbst widerlegenden Überlieferungen zu der angeblich lykurgischen Landverteilung; 
Plut., Lyk. 8. Dem stehen wenige Ausnahmen gegenüber, wie etwa die Tradition, die die beste
henden Zustände ganz allgemein mit der Person des weisen Ephoren Chilon verband, oder die, 
die speziell das verderbliche spartanische Bodenrecht auf die niedrigen und egoistischen Inter
essen eines gewissen Epitadeus zurückführte . Dazu vgl. etwa P. Oliva, Sparta and Her Social 
Problems, Amsterdam 1971, 189f. 

15 Huys, P0rf(/Il Pracrice of Sele ' IM ! Il1ftllllicide (0. Anm. 11) 50, Sperrung S. Link. 
16 Zur Frage des spartanischen Bodenrechls vgl. S. Hodkinson, Land Tellure alld lnheri

tance in Classical Sparta, CQ 36 (1986) 378-406; Link, Kosmos Sparta (0. Anm. 1) 42-47; J. 
F. Lazenby, The Archaia Moira, CQ 45 (1995) 87-91, und zuletzt wieder S. Hodkinson, The 
Development of Spartan Society and Institutions in the Archaic Period, in: L. G. Mitchell, P. J. 
Rhodes (Hg.), The Development ofthe Polis in Archaie Greece, London 1997,89: "The sphere 
of land tenure was not subjected to the forces of rationality and brought under direct state con
trol with equal, inalienable kleroi until the late third century. Throughout the Archaic and Clas
sical periods the anomaly of private landholdings worked by state-controlled helots remained 
firmlyentrenched". 
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mengte17 , sollte vor einem Schluß von der Glaubwürdigkeit der einen auf die Glaub
würdigkeit der anderen warnen. Hier wäre also feiner zu differenzieren, als er es tut. 

Nicht zu grob, aber etwas unglücklich scheint die Differenzierung angelegt zu sein, 
mit der Huys den offensichtlichen Widerspruch aufzulösen sucht, der sich auftut, 
wenn man neben Plutarchs Bericht zur Kindesaussetzung auch die Überlieferung zur 
spartanischen Bevölkerungspolitik als ganze in den Blick nimmt: Hier steht der (nach 
Plutarch) staatlich gelenkten, wohl umfassend angelegten und jedenfalls unter eugeni
schen Gesichtspunkten durchgeführten Kindesaussetzung der gut bezeugte und offen
bar mit großer Entschlossenheit betriebene Versuch der Spartaner gegenüber, die Zahl 
ihrer Bürger zu vermehren oder wenigstens aufrechtzuhalten 18. Da auch Huys vor der 
Vermutung zurückschreckt, die spartanische Bevölkerungspolitik sei durch zwei ein
ander so widerstreitende Charakterzüge zugleich geprägt gewesen19, greift er zu dem 
Mittel einer zeitlichen Differenzierung: Plutarch, der seine Darstellung der Kindesaus
setzung ohnehin ins Imperfekt setzte, habe (nach Huys) nicht nur eine vergangene, 
sondern geradezu eine uralte, eine hocharchaische Sitte beschrieben20. Bereits Aristo
teies habe sie nicht mehr gekannt; schon zu seiner Zeit sei sie also nicht mehr prakti
ziert worden . Ja, die Tatsache, daß wir für diese archaische Sitte in historischer Zeit 
keine Anhaltspunkte mehr finden, sei geradezu ein deutliches Indiz dafür, daß sie 
eben nicht (wie manche anderen Institutionen) aus archaischer Zeit übernommen und 
zu einem Element des lykurgischen Sparta fortgebildet worden sei. Kurz: Der histori
sche Kern der Erzählung von der staatlichen Kindesaussetzung liege allein in archai
scher Zeit; in klassischer Zeit dagegen sei die spartanische Bevölkerungspolitik durch 
Gesetze gekennzeichnet gewesen, die auf eine Vergrößerung der Bürgerschaft zielten. 

Der größte Vorteil dieser Deutung liegt wohl darin, daß sie die spartanische Be
völkerungspolitik in klassischer Zeit richtig nachzeichnen dürfte. Tatsächlich ging es 
dem spartanischen Staat ganz deutlich darum, die Zahl seiner Bürger zu vergrößern 
oder wenigstens nicht immer weiter sinken zu lassen. Ansonsten aber spricht wenig 
für Huys' Unterscheidung in eine frühere und eine spätere Phase: Daß Plutarch bei der 
Beschreibung der Kindesaussetzung im Imperfekt sprach, braucht durchaus nicht dar
auf zu weisen, daß er von einer archaischen Institution gesprochen habe. Ob die Kin-

17 Huys, Spartan Practice of Selective lnfanticide (0. Anm . 11) 52: "Plutarch's account 
seems to contaminate two different practices". 

18 Dazu s. u. S. 162. 
19 Schon Kahrstedt, Staatsrecht (0. Anm. 8) 127, vermutete, "daß die scharfe Kontrolle bei 

der sinkenden Bürgerzahl im Hinflen Jahrhunden überhaupt einschlief'. 
20 Huys, Spartall PrQctice 01 Seleclivc Injallficide (0. Anm. 11) 54 und 58. Der Gedanke, 

daß uns in der Kindesaussetzung eine hocharchaische Sitte entgegentrete, ist an sich sehr alt; 
schon Wichmann, lnfantes exponendi (0. Anm. 6) 8 äußerte ihn. G. Glotz führte dieses Vor
recht der Phylenältesten auf ein Recht zurück, das ursprünglich beim Genos gelegen habe; Art. 
Expositio, in: Daremberg-Saglio 1111, 1892,930. H. Berve glaubte gar daran, daß hier die "alte 
Stammessitte einer natürlichen Zuchtwahl ... bewußt aufgegriffen und zu gesetzlicher Ordnung 
erhoben" worden sei (Sparta, Leipzig 1937, 39); Tolles verteidigte eine ähnliche Auffassung 
(Tolles, Kindesaussetzung [0. Anm. 5] 29ff. u. ö.), und noch heute ist die Vorstellung, daß in 
der Kindesaussetzung von Staats wegen ein Relikt aus archaischer Zeit vorliege, gang und 
gäbe; vgl. etwa Clauss, Sparta (0. Anm. 9) 143: "Wir können annehmen, daß die Entschei
dungsgewalt der Familie, des Geschlechts, der Ältesten die ursprüngliche war, wie sie sich in 
Sparta erhielt". Vgl. dazu unten Anm. 22f. 
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desaussetzung tatsächlich bereits eine archaische Institution war, können wir nicht 
prüfen21 . Die Tatsache, daß sie uns als eine solche archaische Institution nicht greif
bar wird, bildet daher keinesfalls ein Argument gegen ihre Historizität - und zwar 
schon gar nicht gegen ihre Historizität in klassischer Zeit22. Und auch das wichtigste, 
das - wenigstens auf den ersten Blick - allein tragende Argument, die Ansicht, daß 
bevölkerungsfördernde Gesetze mit einer staatlich gelenkten Kindesaussetzung nicht 
in Einklang zu bringen seien, hängt ganz von dem Charakter ab, den man dieser Kin
desaussetzung zuspricht. Zielte sie denn wirklich darauf, möglichst viele Kinder als 
untauglich zu enttarnen und die Bürgerschaft von diesen körperlich Schwachen zu be
freien? In dieser, der wichtigsten Frage teilt Huys jedenfalls vorbehaltlos die commu
nis opinio fast der gesamten modernen Forschung, die sich ihrerseits ganz auf 
Plutarchs eugenische Deutung stützt23 . 

Genau dies ist jedoch der Punkt, in dem sich Huys' Differenzierungen und Ver
knüpfungen von ihrer anfälligsten Seite zeigen: bei der geradezu gewaltsamen Ver
bindung von Bericht und Deutung in der Darstellung des Plutarch. Zwar gesteht er ei
nerseits zu, daß der Bericht selbst (zumal ihm viele konkrete Einzelheiten anhaften) 
auf eine gute historische Überlieferung zurückgehen dürfte24, andererseits betont er 
ebenso nachdrücklich (wie auch zu Recht), daß der Kontext, in den Plutarch diese hi
storische Kindesaussetzung stellte, k ein e n historischen Zusammenhang bildet, 

21 So auch bereits Eyben, Family-Planning in Greco-Roman Antiquity, AncSoc 11/12 
(1980/81) 23, Anm. 66: "Such a view is not impo, sible, but cannot be proved". 

22 Vgl. auch Hodkinson, Land Tellure (0. nm. 16) 89: " ... there has aJwnys been a strong 
trend to regard Sparta's histor'ical institutions in terms of ,survivals' from earlier periods, as 
somehow more ,primitive' or ,archaic' and less the product of change than the institutions of 
other poleis. In my opinion, Ihis nppro<ich should be firmly resi ·ted". 

23 Hier sind nur einige Beispiele anzuführen, etwa H.-I. MlIrrou, Geschichte der Erziehung 
im klassischen Altertum, dt. München 1957, 38f.: "Kaum geboren, muß das Kind auf der Le
sche einem Rat der Alten dargebracht werden; der zukünftige Bürger wird nur angenommen, 
wenn er schön, wohl gebaut und gesund ist; die schwächliehen und verunstalteten werden dazu 
verurteilt, auf den Düngerhaufen geworfen zu werden, die ,Apotheten'.". Ähnlich Eyben, F a

mily-Planning (0. Anm. 21) 23: "The Spartan government was here manifestly guided by mili
tary considerations; children who could never be good soldiers were undesirable. And its inter
vention was intended to prevent parents from bringing up weak 0<1'> malformed children". Vgl. 
auch S. B. Pomeroy, Frauenleben im klassischen Altertum, dt. Stuttgart 1985, 54: "Ein neuge
borener Knabe wurde daraufhin untersucht, ob er ein robuster Krieger werden könne, und nur 
wenn er diese Prüfung bestand, durfte er am Leben bleiben". Ganz ähnlich auch noch in jüng
ster Zeit dies., Families in Classical and Hellenistic Greece, Oxford 1997, 48f., und R. Garland, 
Eye of the Beholder (0. Anm. 5) 14: "In Sparta, where racial homogeneity was highly prized 
and where the principles of eugenics were strictly upheld, the abandonment of deformed and 
sickly inflUltS was actually a legal requirement". 

2'1 "CoJ11pnring the general fonnulation of the philosophieal text ... with the explicit details 
ofPlutarch's account, including the place-names AEO'Xll and Cl1t08E1:at, one inevitably comes to 
the conclusion that Plutarch has made use of another source that gave precise information on 
local Spartan customs. The attribution of the responsibility to the elders of the Dorian tribes, 
otherwise unimportant according to our sources, has an equally genuine flavour. So Plutarch 
cannot have invented this piece of information ... ", Huys, Sparta/! Practice 0/ Selective Infanti
eide (0. Anm. 11) 56. 
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sondern allein Plutarchs Deutung (oder der seiner Quelle) entspringt25 . Doch ver
säumt es Huys, aus dieser Gegenüberstellung die nächstliegende Folgerung zu ziehen: 
Daß sich nämlich Plutarch vergriff, als er die Kindesaussetzung (wie auch alle übrigen 
lykurgischen Bestimmungen zu Ehe, Familie und Erziehung) unter dieser eugenischen 
Deutung subsumierte und in ihr aufgehen ließ26. Huys hält es vielmehr für undenkbar, 
daß der eugenische Kontext, in den, wie er selbst sagt, erst Plutarch (oder sein Ge
währsmann) die Kindesaussetzung stellte, dieser Institution nicht auch tatsächlich an
haftete - und das, obwohl sich die eugenische Erklärung bei Plutarch allein in der 
(auch von Huys als unzutreffend bezeichneten) Deutung findet, obwohl sie die ge
nannten Schwierigkeiten mit der übrigen spartanischen Familiengesetzgebung auf
wirft, obwohl die Spartaner nach Plutarchs Darstellung gar keinen Grund gehabt ha
ben können, untauglichen Nachwuchs schon im Säuglingsalter auszusondern - dies 
geschah vielmehr später und zuverlässiger im Rahmen der 0,-yüryf]27 - und obwohl 
Deutung und Darstellung, Frage und Antwort in Plutarchs Ausführungen auch im üb
rigen weit auseinanderklaffen. Das zeigt schon ein kurzer Vergleich zwischen dem 
Beginn und dem Ende seiner Beschreibung mit großer Deutlichkeit: Auffällig schien 
ihm am Anfang die Tatsache, daß nicht die Väter über das Schicksal ihrer Kinder ent
schieden, sondern eine staatliche Institution, und eben hierin lag auch tatsächlich die 
spartanische Besonderheit - allerdings trägt dieser Sachverhalt an sich noch keinen 
besonders ausgeprägten eugenischen Charakter. Am Ende seiner Darstellung aber er
klärte Plutarch etwas ganz anderes: "Denn sie meinten", schrieb er hier, "für ein We
sen, das von Anfang an nicht zu Gesundheit und Körperkraft befähigt sei, sei es bes
ser, nicht zu leben, sowohl um seiner selbst als auch um des Staates willen." Hier fin
det sich also tatsächlich der Aspekt einer Auslese der Besten, doch hat diese Antwort 
(»Die Spartaner setzen kranke und schwächliche Kinder mit Rücksicht auf das Kind 
und auf die Gemeinschaft aus«) nichts mit der anfangs aufgeworfenen Frage zu tun 
(»Warum entscheiden in Sparta nicht die Väter über das Schicksal ihrer Kinder?«). 

Mit einem Wort: Der historischen Wirklichkeit der spartanischen Kindesausset
zung kommt man schwerlich näher, wenn man die eugenische Deutung, die Plutarch 
ihr überstülpte, a limine immer für das Wesen der Sache hält - zumal schon die Tat
sache, daß die eugenische Deutung, wie Huys eindrucksvoll zu zeigen vermag, tief in 
einer idealstaatlichen oder sogar utopischen Tradition verwurzelt ist, um so mehr zur 
Vorsicht raten sollte. Der Historizität der staatlichen Kindesaussetzung tut dies frei
lich keinen Abbruch: Schon die inneren Brüche in der vorliegenden Darstellung wei-

25 " ... Plutarch hirns elf ... concludes that Lykourgos had put into practice an ideal state 
model as had been worked out only on a conceptual level by philosophers as Plato, Diogenes 
and Zeno ... ", Huys, Sparta 11 Praclice of Seleclive I,,/al/ficiele (0. Anm. I I) 50. 

26 Und das, obwohl er an anderer Stelle genau diesen EIll tel.lUng prozef.l. die Auswahl von 
Quellen vor dem Hintergrund einer vorgefaßten Deutung, klar genug beschreibt: "There is no 
doubt that Plutarch selected material from his sources in view of the Platonic ideals he wanted 
to illustrate ... ", Huys, Spartan Practice of Selective Infanticide (0. Anm. 11) 50. - "Plutarch 
cannot have invented this piece of information but he may have selected it in keeping with his 
Platonic conception, and he certainly had in mi nd Platonic eugenics when writing this passage" 
(a. O. 56). Je vorbehaltloser man Huys jedoch hierin zustimmt, um so weniger glaubwürdig 
werden seine Schlüsse. 

27 Zu Xen., Lak. Pol. 3, 3; vgl. Link, Kosmos Sparta (0. Anm. 1) 29. 
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sen darauf, daß Plutarch keine sehr klaren Vorstellungen davon hatte, weshalb die 
Spartaner die Entscheidung über Leben und Tod der Neugeborenen in die Hand einer 
staatlichen Institution legten. Daß die nicht-spartanischen Betrachter sich zur Erläute
rung des en, WH sie doch nicht zu erläutern verstanden, einer lI Lopisch-literari ehen 
TradiLion, einer ,justification rationaliste pr po see par les philosoph s"28 in die Arme 
warfen, bietet dem modernen Betrachter vielmehr die Möglichkeit, frei nach einer nä
herliegenden, einer historisch wahrscheinlicheren Deutung zu suchen. 

Angedeutet haben sie bereits 1. Kohler und E. Ziebarth, die in ihrem Kommentar 
zum Gesetz von Gortyn schon 1912 eher beiläufig festhielten: "In Sparta wurde die 
Entscheidung dem Staat überlassen, ganz dem spartanischen Prinzip gemäß; denn der 
Staat wollte ein wohlgebildetes Kind nicht missen, dagegen ein schwächliches nicht 
in seine Reihen aufnehmen"29. Die Zweiseitigkeit des Verfahrens, die hier betont 
wird, entstammt nicht Plutarchs D e u tun g - unter eugenischen Gesichtspunkten 
ist allein die Aussonderung wichtig: "Denn sie meinten, für ein Wesen, das von An
fang an nicht zu Gesundheit und Körperkraft befähigt sei, sei es besser, nicht zu leben 
... ". Die Zweiseitigkeit entstammt vielmehr unmittelbar dem bei Plutarch vorangestell
ten B er ich t : "War es wohlgebaut und kräftig, ordneten sie an, es aufzuziehen 
(tpe!pEtv EKEAEUOV) ... ; war es aber schwächlich und mißgestaltet, ließen sie es zu den 
sogenannten Apothetai bringen". Offenbar zielte die Überprüfung der Neugeborenen 
nach der Quelle, die Plutarchs historischem Bericht zugrundeliegt, nicht weniger auf 
das Leben der Neugeborenen als auf ihren Tod; offensichtlich ging es nicht vornehm
lich darum, Leben, das Plutarch als lebensunwert eingestuft hätte, auszusondern, son
dern ebenso sehr (oder vielleicht sogar mehr noch) darum, Leben, das vom Stand
punkt der Ältesten aus durchaus lebenswert war, zu erhalten: "War es wohlgebaut und 
kräftig, ordneLen je ~In, es ul1rZtiziehen ... ". "Denn der StaaL", hatten Kohler und Zie
barth geschrieben, "woll te ein wohl gebildetes Kind nicht missen .. .',30. 

28 So Delcourt, Stirilith (0. Anm. 9) 39 (wobei sie im übrigen freilich annimmt, die Spar
taner hätten ihre Mißgeburten aus abergläubischen Gründen in die apothetai geworfen: "Si on 
les exposait, c' est parce qu' ils faisaient peur; ils etaient le signe de la colere des dieux et ils en 
etaient aus si la raison"). Daß diese Lösung so wenig überzeugt, liegt zum einen wohl daran, daß 
sie (in diesem Punkt genau wie Plutarchs Deutung) zwar erklärt, weshalb mißgestaltete Kinder 
ausgesetzt wurden, nicht aber, weshalb dies von S t a a t s weg engeschah, und zum 
anderen daran, daß man für eine spezifisch spartanische Sitte naheliegenderweise nach spezi
fisch spartanischen Gründen zu suchen hat; eben die fehlten der Einrichtung nach Delcourts 
Deutung aber v··lIig. 

29 Das (adtrecht von Gortyn und seine Beziehungen zum gemeingriechischen Rechte, Hil
des heim 1912, 109. Vgl. auch A. 1. Toynbee, der - ungeachtet seiner festen Überzeugung vom 
eugenischen Charakter der staatlichen Inspektion - feststellte : "At Sparta the superfluous 
souls, who in other Greek states would have been exposed at infancy ... , were educated and re
tained at home to starve", The Growth of Sparta, JRS 33 (1913) 260. 

30 Daß der Vater, wie Eyben, Family Planning (0. Anm. 21) 23, Anm. 66, zu Recht fest
stellt, nach Plutarchs Bericht geradezu gezwungen wurde, ein gesundes Kind aufzuziehen, 
spricht ebenfalls für die hier vorgelegte Deutung; in der Anmerkung zum Text vermutet daher 
auch Eyben selbst, "that in Sparta the state took the place of the individual and deprived the 
father of the right to expose his child". Sollte diese Feststellung den Hintergrund richtig nach
zeichnen, wäre freilich kaum anzunehmen, daß, wie Eyben im Text selbst meint, "Spartan go
vernment was here manifestly guided by military considerations; children who could never be 
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So verstanden läßt sich die staatliche Kindesaussetzung ohne Schwierigkeiten in 
das einfügen, was wir im übrigen über die spartanische Bevölkerungspolitik der klas
sischen Zeit wissen31 . Diese Politik wurzelte in einem unausgegorenen Grundkonflikt 
zwischen partikularen Familieninteressen der einzelnen Bürger und dem Interesse der 
Gemeinschaft als ganzer: Während der Gemeinschaft selbstverständlich daran liegen 
mußte, daß die Zahl der Vollbürger nicht immer deutlicher abnahm und damit - di
rekt oder indirekt32 - das militärische Potential, das die Stadt aufbringen konnte, 
mehr und mehr schrumpfte, betrieben die einzelnen Bürger eine feingesponnene 
Hausmacht-, Heirats-, Erb- und Familienpolitik. Gerade in Sparta sahen sich aufgrund 
der engen Verflechtung von Eigentum und Bürgerrecht vor allem die vom sozialen 
Abstieg bedrohten Bürger in großer Zahl zu dem gezwungen, was Polybios mit Blick 
auf ganz Griechenland geißelte: Viele junge Leute neigten dazu, überhaupt nicht zu 
heiraten, oder, wenn sie es doch taten, nur ein oder zwei Kinder aufzuziehen, um sie 
dann (wie Polybios behauptet) in Reichtum schwelgen lassen zu können; verschied 
aber das eine von bei den an einer Krankheit und fiel das andere etwa im Krieg, starb 
die Familie aus33 . Die in Sparta bekannte Polyandrie Cd. h. die Verehelichung mehre
rer Männer mit ein und derselben Frau)34, die gängige Verehelichung von Halbge-

good soldiers were undesirable. And its intervention was intended to prevent parents from 
bril1fi ng up weak 0<1'> IJ1tLlformed children '. 

1 Dazu vgl. auch Link, Ko. IIIOS Sparta (0. Anm. 1) 28-30. 
32 Vgl. dazu die fo lgende Anm. 
33 Polyb. 36 17, 7-8. Daß der iedergang der spartanischen Wehrkraft ganz wesentlich auf 

den Ausschluß veraImter Bürger aus dem Vollbürgerstatus zurückzuführen sei, bestritt zuletzt 
L. Wierschowski, Die demographisch-politischen Auswirkungen des Erdbebens von 464 v. Chr. 
für Sparta, in : E. Olshausen u. a. (Hg.), Naturkatastrophen in der antiken Welt, Stuttgart 1998, 
301ff. Doch trifft seine Kritik nicht den Punkt. Zwar mag sein gegen Aristoteles' Analyse ge
richteter Einwand zutreffen, daß auch verarmte und folglich vom Bürgerrecht ausgeschlossene 
Spartaner wehrpflichtig blieben, so daß die spartanische Wehrkraft durch das Absinken solcher 
Spartiaten in den Status von il1tOIlEiovE~ nicht unmittelbar abnahm. Doch sollte man diesem 
Einwand nicht zu viel Gewicht beimessen, da er an zwei Schwächen krankt: Zum einen gilt er 
nur für die jeweils erste Generation, für die verarmten Spartiaten selbst. Bereits ihre Söhne je
doch durchliefen schwerlich noch in jedem Fall die ay(t)y~ und fielen daher, im Normalfall we
nigstens, als vollwertige Kämpfer aus. Spätestens in zweiter Generation stellte sich also durch
aus die vOn Aristoteles beschriebene Folge ein. Und zum anderen bleibt in jedem Fall von Be
deutung, daß die spartanischen Familien allein schon aus F u r c h t davor, ihre Nachkommen 
könnten das Bürgerrecht verlieren, zu wenige Kinder hervorbrachten. Nicht allein die ehemali
gen, dann aber verarmten und mithin vom Bürgerrecht ausgeschlossenen Spartiaten (bzw. deren 
Söhne) selbst, sondern die aus Angst vor einem solchen Absinken gar nicht erst in die Welt ge
setzten Kinder bildeten also das Problem. 

34 Vgl. dazu indessen auch die Deutung von Wierschowski, Erdbeben (0. Anm. 33). Voll 
und ganz überzeugt seine Darstellung freilich nicht: Zum einen fällt es schwer, auch die übrigen 
fertilitätssteigernden Maßnahmen der Spartaner in den vOn ihm konstruierten Rahmen einzufü
gen (Wie sollte etwa die Junggesellenbeschimpfung einem Frauenmangel entgegenwirken?), 
und zum anderen leidet sein ganzer Erklärungsansatz für die spartanische Menschenarmut -
durch das Erdbeben im Jahre 464 seien so viele Frauen getötet worden, daß sich die Bürgerzahl 
nie mehr habe erholen können - darunter, daß ein spartanischer Bürger durchaus keine sparta
nische Mutter zu haben brauchte; dazu vgl. etwa Clauss, Sparta (0. Anm. 9) 95. - Zu dem 
schwerlich überzeugenden Erklärungsversuch von R. Sallares, The Ecology of the Ancient 
Greek World, London 1991, 169-192, vgl. Hodkinson, Spartan Society (0. Anm. 16) 89. 
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schwistern derselben Mutter, die verbreitete Praxis, einen anderen Mann dazu einzu
laden, mit der eigenen Frau ein geeignetes (Schwieger-)Kind zu erzeugen, die von 
vielen Bürgern in Kauf genommene Junggesellenschaft usw. - all dies belegt, wie 
tief in Sparta die Familienplanung in den natürlichen Regenerationsprozeß der Bür
gerschaft eingriff. Wenn er auch manches davon dulden mußte - gegen vieles traf 
der Gesetzgeber oder trafen die Ephoren kraft ihrer Polizeigewalt doch Vorkehrungen: 
Kinderlose Junggesellen etwa gaben sie alljährlich und in einem offenbar ritualisierten 
Verfahren der Lächerlichkeit preis, und auch sonst enthielten sie ihnen nach Mög
lichkeit alle gesellschaftliche Achtung vor35 . Doch kannte der Gesetzgeber nicht nur 
die Peitsche, sondern griff auch zum Zuckerbrot: Einer Mutter, die im Wochenbett 
starb, gestand er (im Gegensatz zu allen anderen Frauen) zu, daß sie ihren Namen auf 
ihren Grabstein setzen ließ36, und den Vater von drei Söhnen, berichtet Aristoteles, 
stellte er vom Wachdienst, den von vieren sogar von allen staatlichen Abgaben frei37. 
Letztlich jedoch verfingen alle diese Mittel nicht: Am Ende zerbrach die spartanische 
Macht, wie Aristoteles festhielt, doch an der o/uyav8pomia, dem Mangel an Bür
gern38. 

Griffen die spartanischen Familien im Zuge der Familienpolitik und -planung so
gar zu so außergewöhnlichen Mitteln, werden sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch des verbreitetsten Mittels antiker Familienplanung überhaupt bedient haben: der 
Aussetzung39. Und stand ihnen bei ihrer Familienplanung weniger das gesamtgesell
schaftliche Wohl als vielmehr ihr familienpolitischer Vorteil vor Augen, muß die Ge
fahr groß gewesen sein, daß sie Kinder - namentlich zweite, dritte und vierte Söhne 
- aussetzten, die an sich durchaus geeignet gewesen wären, aufgezogen zu werden 
und die Bürgerschaft als ganze zu stärken40. Diesem Übel versuchte die Gemeinschaft 
als ganze in klassischer Zeit durch eine staatliche Kontrolle zu steuern: Nicht die Vä
ter selbst sollten darüber entscheiden können, ob sie ihr Neugeborenes aussetzen woll
ten - zu viele Kinder wären gestorben, wenn man dies zugelassen hätte -, sondern 
die Ältesten der Phylen sollten entscheiden, ob ein Kind auszusetzen war, oder 
nicht41 . Befanden sie, daß es kräftig genug war, "ordneten sie an, es aufzuziehen". 

35 Dazu im einzelnen und mit weiterführender Literatur Link, Kosmos Sparta (0. Anm. I) 
33-4l. 

36 Plut., Lyk. 27, 3. 
37 Zu Aristol., pol. 1270 b 3f. vg!. Wierschowski, Erdbeben (0. Anm. 33) Anm. 14. Nach 

Ai!., Var. 6,6 sollen freilich nicht drei bzw. vier, sondern drei bzw. fünf Söhne erforderlich ge
wesen sein, um in den Genuß der Privilegien zu gelangen. 

38 Pol. 1270 a 35f. 
39 Zur Aussetzung als einem der gängigsten Mittel der Familienplanung vg!. etwa E. 

Eyben, Family-Plannillg (0. Anm. 21) 16ff. 
40 Daß auch das spartanische Erziehungssystem sein Teil dazu beitrug, die Aufzucht und 

Erziehung von Kindern unattraktiv zu machen, kam hinzu; dazu vg!. S. Link, Paideia und Pai
dika, Ph ilologus 1999 (im Druck). 

41 . nthUllt die Inspektion durch die Ältesten der Phylen mithin ein grundlegendes Übel der 
spartanischen Gesellschaft, ist von vornherein nicht damit zu rechnen, daß Xenophon sie in sei
nem weitgehend verherrlichenden Werk erwähnte. Aus der Tatsache, daß er sie tatsächlich mit 
Stillschweigen überging, läßt sich also nicht ableiten, daß sie unhistorisch gewesen sei; so aber 
Huys, Spartan Practice of Selective Infanticide (0. Anm. 11) 5lf. 
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Wie groß der Erfolg gewesen sein mag, den sie damit erzielten, ist kaum zu schät
zen. Sicherlich zu Recht gibt Huys zu bedenken, daß es für spartanische Väter nach 
wie vor möglich gewesen sein dürfte, ihre Neugeborenen zu töten oder auszusetzen, 
und zwar in aller Heimlichkeit; der Versuch, dies durch eine Inspektion durch die 
Phylenältesten zu verhindern, wäre demnach ein Schlag ins Wasser gewesen42. Doch 
spricht dies anders, als er meint, nicht gegen die hier vorgelegte Deutung der Institu
tion an sich: Zum einen entbehrt sie durchaus nicht der historischen Parallele - um 
den Ausdruck "die Füße drücken", mit dem Hesiod bitterste Armut beschrieb, zu er
läutern, erwähnte Proklus, daß es in Ephesos ein Gesetz gegeben habe, das es den Vä
tern verbot, ihre Kinder auszusetzen, es sei denn, sie "drückten die Füße"43 -, und 
zum anderen blieben schließlich, aufs ganze gesehen, auch alle anderen Versuche der 
Spartaner, auf die Familienplanung der einzelnen Bürger einzuwirken, elfolglos; den
noch gelten sie heute mehr oder weniger vorbehaltlos als historisch44. Doch enthält 
Plutarchs Erwähnung, daß die Ältesten die auszusetzenden Kinder zu einem bestimm
ten Ort, den Apothetai, bringen ließen, nicht vielleicht geradezu einen Hinweis darauf, 
daß man versuchte, der Institution zu mehr Schlagkraft zu verhelfen? Selbstverständ
lich konnten die Väter ihre Kinder nach wie vor in aller Heimlichkeit aussetzen, doch 
mochte ein ausgesetztes Kind auch leicht gefunden werden45 . Fand man es anderswo 
als in den Apothetai (oder fanden sich dort auf einmal zuviele ausgesetzte Kinder), 
konnte man vor dem von Plutarch beschriebenen Hintergrund zwingend auf eine 
Straftat schließen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus folgendes Bild: Als Plutarch die Quellen 
durchforstete, auf deren Grundlage er anstelle der Person des Lykurg, zu der er wenig 

42 Huys, pClrtan Practice of Selective l,!jClnricide ( . Anm. ll) 55 . Sein zweite Argument, 
der Zusammcnhl:lI1g mit dem Konzept des Iykurgi ehen Staarsaufbaus, : licht von vornherein 
nicht. "Wilhin the frarn work of the Lykourga n . tate concept and the eUlisl cham ter r lbc 
whole &y{o)y~ " , 0 glaubt er, ,.Link·s explanation r th inslil ~ltion complelely mi 'se the point". 
Dieser Einwand w·ider! gt sich quasi selbst, denn er verfängl, wie Huys . e lbst agl, nur aul" d r 
Ebene der D utung, .,wilhin the fram work of lhe Lyk urgan tate concept' , nicht aber aur der 
Ebene des histori schen Sachverhalts . Zur Verdeutlichung eine Parallele: Wenn Pluwrch fesl
• te ilt. daJ.\ der Ehebr~lch in 'pl1r'n gestattet sei und diese Fcst. teilung damit erläun:rt. daß dnbei 
gleichsalll ein fruchtbares Feld mit tüchligen Siim lingen b pnanzL werde C • . o. Anm. I ). so be
rindel er ich vo ll und ganz in Einklang mit der auf Lykllrg zentrierten Ideologie. Eine hist ri 
ehe Erklärung, die für den zugrllndeliegenden achv rhult andere Bahnen bescbreitet. wird 

man jedoch schwerlich mit dem Hlnwei. larauf aus dem r ' lel sChl ugon können, daß ie ich 
nicht in " lhe I"ral11ewOl'k of the Lykourgan state concepl" eintl.igell läßt. 

4. Th. Gnisford (Hg.). Poelae millor/1S Grt/cei 211 Leipzig 182 ,S. 395 zu !-fcs. erg. 496. 
44 Überhaupt iSI die Frage. ob ein Gesetz gritf oder nicht. wenig tauglich, um seine HiSt ri

zit llt zu beurteilen. Denn hält nichl auch umgek hrl ein Ir 1I orgendcr Vater seineLl l11i13go
bildeten Sohn vor den Ältesten der Phylen verbergen kÖllnen, wenn c1as Ge efz lat 'äch lich in 
die allgemein unterstellte Richtung gezielt hätte? Wie hätte er in diesem Falle kontrolliert 
werden können? 

45 Die Bereitschaft wr aktiven Tötung (und anschließendem Ver, charren) der ' eugebore
nen dagegen dUrfte bei den Väl rn weni ger au 'gcprägl gew en sein als elie allgemci n verbrei
tele zur passi.vcn Tötung durch Aussetzen. Vgl. inde . . eil auch Eybcn, "'ami/y- P/wl7lil/g (0. 
Anm. 2 J) 141'. , uoch vgl. /luch die ., a. . 23, Anm. 65: .:nlC fight to expo. e a child i ~ n t the 
same 1IS the right 10 kill il". 
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zu sagen wußte46, sein Gesetzeswerk nachzeichnen könnte, fiel ihm neben vielem an
der n eine Be chreibung der . parlani. ehen Kind · 8U setzung in die Finger, eine Be
schreibung, die (wie ber ils Tolle. herausarbeitete47 und wie auch Huys zugestehl) 
schon durch ihre individuellen Merkmale echt und authentisch wirkte und noch heute 
wirkt. Doch entweder Plutarch selbst oder schon sein Gewährsmann stellte diese 
Quelle in einen li terarisch-ulOpischen Zusammenhang, der wie Hl1Y überzeugend 
darlegt, wohl schon bei PlatOIl und Aristoteie vOrliegt48 und der bei d m Zeitgeno -
. ell und chif'1: teuermann Alexander d. GI'. Onesikrito 4 , in wirklich er launlicher 
Parallelität zu Plutarchs Darstellung aufscheint- nur daß Onesikritos die Auslese der 
Besten als Auslese der Schönsten beschrieb und in ein indisches Gemeinwesen verla
gerte. Durch die Kontamination des historischen Berichts über die spartanische Insti
tution mit dem literarisch-utopischen Gedankengut befrachtete Plutarch das spartani
sche Kindesaussetzungsverfahren mit einer schweren Last. Denn den Kern der utopi
schen Staats phantasie bildete der eugenische Gedanke - ein Gedanke, der der sparta
nischen Institution zwar nicht völlig fremd war (und das mag die Kontamination um 
so nähergelegt haben), der hier aber unter dem umgekehrten Vorzeichen stand: Nichts 
spricht dafür, daß die Ältesten der Phylen zur Bewahrung der Volksgesundheit so 
viele Neugeborene wie möglich aussonderten; alles spricht vielmehr dafür, daß sie zur 
Sicherung der spartanischen Bürgerschaft so viele wie möglich als tauglich zurückbe
hielten. Kurz: Das spartanische, staatlich gelenkte Verfahren der Kindesaussetzung 
war darauf angelegt, das Leben der Kinder und damit das der Bürgerschaft als ganzer 
zu retten, nicht darauf, es zu gefährden. Daß der spätere König Agesilaos als Säugling 
die Inspektion vor den Ältesten der Phylen trotz einer angeborenen Behinderung 
überlebte50, läßt dies nur um so klarer vor Augen treten. 
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46 VgL PllIl .. Lyk. 1, 1. 
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47 Tolles, Kindesaussetzung (0. Anm. 5) 19. 
48 Bereits Tolles fragte sich, "ob Plutarch von Platons Idealstaatstheorie beeinflußt ist"; 

Tolles, Kindesaussetzung (0. Anm. 5) 17. 
49 Bei Diod. 17,91,4-6; Strab. 15, 1,30; Curt. 9, 1,24-25. 
50 Gegen Xen., Hell. 3,3,3 vgl. P. Carl ledgc, Agesilao.f and the Crisis of Sparta, London 

1987,20 und 22ff. Ob auch der er [geborcne ohn der Thronfolger, vor die Ältesten der Phy
len gebracht werden mußte, wissen wir ni ht' von der Agogc jedenfalls war er befreit. Für Age
silaos aber. der ZUJliichst nicht als Thronfolger galt und deshalb 'ogar die Agoge durchlief, gal
ten zweifellos keine Sonderregeln (wie sie etwa von Pomeroy, Families [0. Anm. 5] 49, Anm. 
72 auch für ihn als selbstverständlich vorausgesetzt werden); er muß als Neugeborener die Prü
fung durch die Ältesten bestanden haben. 


